
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/5/30 2003/12/0091
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.2006

Index

L22006 Landesbedienstete Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

AVG §68 Abs1;

GehG 1956 §12 Abs11 idF 2000/I/094;

GehG 1956 §12 Abs9;

GehG 1956 §12a Abs5 idF 1977/318;

GehG/Stmk 1974 §12 impl;

Rechtssatz

Eine Änderung des rechtskräftig festgelegten Vorrückungsstichtages ist nur in den eigens geregelten Ausnahmefällen

zulässig (vgl. etwa das zum insoweit ähnlichen § 12 GehG/Stmk ergangene hg. Erkenntnis vom 7. September 2005, Zl.

2002/12/0154, mwN der Vorjudikatur). Die Bestimmung des § 12a Abs. 5 GehG 1956 stellt - ebenso wie die Vorschrift

des § 12 Abs. 11 GehG 1956 - einen solchen gesetzlich geregelten Ausnahmefall dar.
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